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Begründung
Siehe Anlage

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X keine Auswirkungen (o)
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Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:
(Bitte eintragen)

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro
Teilplan: Bezeichnung:
Auftrag: Bezeichnung:
Kostenstelle: Bezeichnung:
Kostenart: 4nnnnn Bezeichnung:

5nnnnn Bezeichnung:
Kostenart 2020 2021 2022 2023 2024

Ertrag (-) 4nnnnn
Aufwand (+) 5nnnnn
Eigenanteil

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan: Bezeichnung:
Auftrag: Bezeichnung:
Kostenstelle: Bezeichnung:

Kostenart Bezeichnung 2020 2021
Mehrertrag (-) 4nnnnn
Minderaufwand 
(+)

5nnnnn

1.2 Investive Maßnahme in Euro
Teilplan: Bezeichnung:
Finanzstelle: Bezeichnung:
Finanzposition: 6nnnnn Bezeichnung:

Bezeichnung:
Finanzposition
(Bitte überschreiben)

Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024

Einzahlung (-)
6nnnnn
Auszahlung (+)
7nnnnn
Eigenanteil

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan: Bezeichnung:
Finanzstelle: Bezeichnung:

Kostenart Bezeichnung 2020 2021
Mehrein- zahlung 
(-)

6nnnnn
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Minderaus-
zahlung (+)

7nnnnn

 

Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant.
Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert 
werden. 

1.3 Auswirkungen auf den Haushaltssicherungsplan in Euro
Maßnahmen-Nr.:
Kompensation Erläuterung:
Kompensation HSP (Betrag):
Auftrag:
Kostenstelle:
Kostenart: 4/5nnnnn

Kostenart 2020 2021 2022 2023 2024
Verschlechterung 
(-) / Verbesserung 
(+)

4/5nnnnn

2. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:
(Bitte eintragen)

Passiva:
(Bitte eintragen)

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil 
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr
c) sonstige Betriebskosten je Jahr
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)
e) personelle Folgekosten je Jahr
Zwischensumme
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt

 
4. Steuerliche Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig. 

Es entstehen folgende ertragsteuerliche Auswirkungen:
Es entstehen zusätzliche Erträge im Rahmen eines bestehenden Betriebs gewerblicher Art 
(BgA).
Durch die Erträge entsteht ein neuer BgA.
Der potentielle Gewinn des BgA ist

körperschaftsteuerpflichtig (15,825 %).
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kapitalertragssteuerpflichtig (15,825 %).
gewerbesteuerpflichtig (18,2 %).

Bemerkungen:
(Bitte eintragen)

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Stellen-/Personalbedarf:

(Anzahl) Stelle (n) nach BVL-Gruppe (Gruppe) sind im 
Stellenplan

(Jahr) einzurichten.

(Anzahl) üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe (Gruppe) sind befristet 
bis:

(Datum) anzuerkennen.

6. Rechtscharakter
Auftragsangelegenheit
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vertragliche Bindung
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
Ohne Bindung

gez. gez.
(Name OB oder Beigeordneter inkl. Funktion) (Name Beigeordneter inkl. Funktion)

gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:
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Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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WIRTSCHAFTSBETRIEB HAGEN  WBH  POSTFACH  4249  58042  HAGEN  ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER STADT HAGEN 

 
BRIEFADRESSE:                                                                          Vorstand KONTO DES WIRTSCHAFTSBETRIEBES HAGEN  
POSTFACH 4249  58042 HAGEN                                 Henning Keune  (Sprecher) SPARKASSE HAGEN  BLZ 450 500 01, KONTO-NR. 100 129 927 
PAKETADRESSE:                                                                 Hans-Joachim Bihs BIC: WELADE3HXXX    IBAN: DE56 4505 0001 0100 1299 27 
EILPER STR. 132-136  58091 HAGEN       USt.-ldNr.: DE 253957371 
   
 

 

  Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 
Geschäftsführung Gremien WBH / HEG 

Herrn 
Peter Neuhaus 

 Gebäude 

Verwaltungsgebäude „A“ 
Zwischen den Brücken 1  Anschrift 

Eilper Str. 132-13, 58091 Hagen 
58091 Hagen  Auskunft erteilt 

Frau Zmarowski 
  E-Mail 

gzmarowski@wbh-hagen.de 
 
 

 Telefon 

(02331)3677102 
 Vermittlung 

 (02331)3677-0 

 Telefax 

 (02331)36775999 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

 WBH/S13 11.01.2024 
 
 
Anfrage gem. § 18 der GeschO in der BV Eilpe / Dahl am 15.11.2023 
- Fahrbahnbeschaffenheit Dahler Höhen 
 
Sehr geehrter Herr Neuhaus, 
 
Ihre og. Anfrage beantworten wir gerne wie folgt: 
 
„Die Abwicklung und Umsetzung von Hinweisen aus der BV Eilpe/Dahl ist identisch mit Hin-
weisen aus den anderen Bezirksvertretungen.  
Ferner werden auch Hinweise über den Mängelmelder oder durch telefonische Mitteilungen 
durch Anwohner in gleicher Weise abgearbeitet.  
 
Sobald Schäden mitgeteilt werden, findet -schnellstmöglich- eine Begutachtung durch den 
Begeher oder durch den für den Bezirk zuständigen Bezirksmeister statt.   
 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird die Behebung etwaiger Schäden schnellst-
möglich nach Bekanntwerden veranlasst. Gleichwohl wird dabei nach Art, Nutzung und Fre-
quentierung der unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsflächen unterschieden.  
Eine Fußgängerzone mit hohem fußläufigen Verkehrsteilnehmeranteil besitzt z.B. eine höhe-
re Priorität als ein landwirtschaftlicher Nutzweg im Außenbereich. Ein gemeldeter Schaden, 
von dem eine direkte Verkehrsgefährdung ausgeht kommt relativ selten vor, wird dann aber 
umgehend beseitigt. 
 
Die in Rede stehenden Schäden im Bereich der "Dahler Höhen" sind als geringfügig einzu-
stufen und werden im Zuge von planbaren Straßenunterhaltungsmaßnahmen saniert. Es 
bleibt jedoch festzuhalten, dass zurzeit umfangreiche Arbeiten der SL-Windenergie im Be-
reich Hundsdiek-Siepen / Brechtefeld stattfinden.  



 
Die nächtlichen Schwertransporte der Flügel für die Windkraftanlagen von der Haßleyer 
Straße sind noch nicht abgeschlossen. Erst im Anschluss daran wird es eine Bestandsauf-
nahme geben und etwaige Schäden werden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht be-
hoben.“ 
 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag 
 
gez. 
G. Zmarowski 
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